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Beschlussvorlage 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
Friedhofsgebührenkalkulation und XVII. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für 
Friedhöfe der Gemeinde Marienheide 
 
Beratungsfolge: Sitzungstermin Abstimmungsergebnis 
  einst. Enth. Gegen. 
Haupt- und Finanzausschuss 24.02.2015    
Rat 03.03.2015    
     
 
 
Finanzielle Auswirkungen:    Ja  Nein  
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Sachverhalt: 
 
Der Rat der Gemeinde Marienheide hat durch Beschluss vom 18.11.2014 eine Anhebung 
der Gebühren im Bestattungswesen zum 01.01.2015 beschlossen. Hinsichtlich der stark 
gestiegenen Friedhofsgebühren wurde seitens der Verwaltung mit Hilfestellung der 
Kommunalagentur NRW eine erneute Überarbeitung der Friedhofsgebühren 
vorgenommen. 
 

Bei der Überarbeitung stellte sich heraus, dass Einnahmen der Friedhofsgärtnerei und der 
Kriegsgräberpflege anders als bisher angenommen in die Kalkulation übernommen 
werden dürfen und des Weiteren nachträgliche Grabkäufe unmittelbar in die Berechnung 
der Fallzahlen hinzugerechnet werden können. Zudem konnten die Fallzahlen und die 
Aufteilung der Umlagen angepasst werden.  
 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte ergeben sich für das Jahr 2015 nahezu für alle 
Bestattungsvarianten Gebührensätze, welche nahezu auf dem Niveau der Vorjahre liegen. 
Die Steigerung im Bereich der Dienstleistungen fällt moderater als bislang kalkuliert aus. 
Die gesamte Kalkulation ist als Anlage beigefügt. 
 

In diesem Zusammenhang muss auf die sehr konstruktive und bisher kostenlose 
Unterstützung seitens der Kommunalagentur NRW hingewiesen werden. Seitens der 



Verwaltung wird beabsichtigt, die Gebührenkalkulationen für sämtliche kostenrechnenden 
Einrichtungen (Abwasser, Straßenreinigung sowie Friedhof) in einem Kooperationsmodel 
durch die Kommunalagentur kalkulieren zu lassen. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat  

 

1.1 die Gebührenkalkulation und 

1.2 den XVII. Nachtrag zur Gebührensatzung für Friedhöfe der Gemeinde Marienheide  

 

rückwirkend zum 01.01.2015 zu beschließen.  

 
 
 
 
Anlagen 
 
 
 
 
  
Stefan Meisenberg Marienheide, 11.02.2015 
 


